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Zur Vereinfachung wird im Text ausschliesslich die männliche Form verwendet 
 

Bedingungen des Truppenrechnungswesen's der Armee für die  
Benutzung der PostFinance Card und der PostFinance-ID-Karte 
 
 
1. Allgemeine Bedingungen 

Zur Verwendung der militärischen PostFinance Card gelten in erster Hierarchie die Bestimmungen der PostFinance. 
In zweiter Hierarchie sind die vom Truppenrechnungswesen der Armee (Trp Rw A) festgelegten Bestimmungen 
zwingend einzuhalten. 
 

2. Wiederrufungsberechtigung 
Die beim Trp Rw A schriftlich beantragte Vollmachtsregelung gilt bis zu einem schriftlichen Widerruf des Kontoinha-
bers. 

 
3. Legitimationsprüfung 

Das Trp Rw A prüft die Legitimation des Rechnungsführer. 
 
4. Datenschutz 

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem Trp Rw A und der Truppe ist eine Bearbeitung personenbezogener 
Daten erforderlich. Das Trp Rw A sorgt durch geeignete Massnahmen für die Gewährleistung des Datenschutzes. 

 
5. Änderung der Bedingung für die Benutzung der PostFinance Card 

Das Trp Rw A behält sich Änderungen im vorliegendem Dokument vor, dieses wird auf der Homepage publiziert 
oder auf Anfrage per Mail zugestellt. 

 
6. PostFinance Card 

Kann wie folgt eingesetzt werden: 
• zum Bargeldbezug am Postschalter sowie an Postomaten (nur in der Schweiz); 
• zur Bezahlung von Waren und Dienstleistungen; 
• zur Bezahlung von Rechnungen am Postschalter. 

 
7. Kontobezeichnung 

Die PostFinance Cards beziehen sich immer auf eine bestimmte Person und ein bestimmtes militärisches Konto. 
 
8. Eigentum 

Das Trp Rw A bleibt Inhaber des Postkontos. 
 
9. Sorgfaltspflichten des Unterschriftsberechtigten (Quartiermeister) 

Der Unterschriftsberechtigte trägt folgende Sorgfaltspflichten: 
 
Aufbewahrung 
Die PostFinance Cards und die PIN-Codes sind getrennt voneinander aufzubewahren. 
 
Geheimhaltung der PIN-Codes 
Die PIN-Codes sind geheim zu halten und dürfen vom Unterschriftsberechtigten keinesfalls an Dritte weitergegeben 
werden. Ausnahme sind die in der Buchhaltungsführung integrierten Personen.  
 
Änderung der PIN-Codes 
Eine Änderung der PIN-Codes darf nur durch den Kontoinhaber erfolgen. Die PIN-Codes sind dem Trp Rw A nicht 
bekannt. Bei temporären Kontos ist die Änderung der PIN-Codes strikt verboten. 
 
Weitergabe der PostFinance Card 
Für die Weitergabe ist ausschliesslich der Kontoinhaber verantwortlich. Es liegt in seiner Verantwortung, wem er die 
PostFinance Cards mit den nötigen Unterlagen/Weisungen weitergibt. Die Weitergabe darf nur mit einem Überga-
beformular erfolgen. Für die Rückgabe der PostFinance Cards am Ende der Dienstleistung an den Kontoinhaber ist 
dieser verantwortlich.  

 
10. Missbräuchliche Verwendung, Belastung 

Die Risiken aus der missbräuchlichen Verwendung der PostFinance Cards liegen grundsätzlich beim Kontoinhaber. 
Das Trp Rw A ist berechtigt, diesen Betrag dem Kontoinhaber/Bevollmächtigten zu belasten. 
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11. Sperren 

Bei Verlust oder Schadenfall ist die PostFinance Card umgehend zu sperren. Während den Bürozeiten via Trp Rw 
A Hotline Tel. 0800 85 30 03. Ausserhalb dieser via PostFinance Tel. 0800 88 88 77. Das Trp Rw A ist darüber 
rasch möglichst zu informieren. Entstehende Kosten können, gemäss Militärgesetz Ziffer 139, dem Kontoinhaber 
belastet werden. 
 
• Das Trp Rw A sperrt die PostFinance Card, wenn der Kontoinhaber dies ausdrücklich verlangt; 
• Das Trp Rw A ist jederzeit berechtigt, auch ohne vorgängige Mitteilung an den Kontoinhaber, die PostFinance 

Cards zu sperren. 
 
12. Vollmachten 

Vollmachten können durch den Kontoinhaber beim Trp Rw A beantragt werden. 
  
13. PostFinance-ID-Karte 

Mit der PostFinance-ID-Karte ist das Bezahlen von Einzelrechnungen und die Freigabe von EZAG's im E-Finance 
sowie die Einsicht der Kontobewegungen möglich.  
Bezüglich der Handhabung bzw. der Sorgfaltspflicht der PostFinance-ID-Karte, des PIN-Codes, des Passwortes 
und des Lesegerätes, gelten die gleichen Bestimmungen wie für die PostFinance Cards. 
 

14. PostFinance App 
Nur der Kontoinhaber ist berechtigt die PostFinance App herunterzuladen und mit dem militärischen PostFinance 
Konto zu verknüpfen. 
Folgende Funktionen sind erlaubt: 
• Abruf des Kontosaldos; 
• Abruf der Kontobewegungen; 
• Verwendung für das Einloggen auf PostFinance (PC). 


